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Kapitel 1. Gliederung Rechtsquellen

Individualarbeitsrecht:

Rechtsbeziehung zwischen Arbeitgeber und einzelnen Arbeitnehmern

Schutzrecht der AN

Besonderer Teil des Privatrechts ( öffentliches Recht)

Arbeitnehmererfindungsgesetz, Arbeitnehmerüberlassungsgesetz; Arbeitsschutzgesetz,

Arbeitssicherheitsgesetz, Berufsbildungsgesetz, Beschäftigungsvörderungsgesetz,

Gesetz zur Betrieblichen Altersversorgung, Bürgerliches Gesetzbuch, Bundeserziehungsgesetz,

Bundesurlaubsgesetz, Entgeldfortzahlungsgesetz, Heimarbeitsgesetz, Jugendarbeitsschutzgesetz,

Kündigungsschutzgesetz, Mutterschutzgesetz, Schwerbehindertengesetz

Kollektives Arbeitsrecht:

Rechtsbeziehung der Arbeitsrechtlichen Koalitionen (Gewerkschaften, Arbeitgeberverbände)und Belegschaftsvertretungen (Betriebsräte, Personalräte) 


Artikel 9 Abs. 3 Grundgesetz, Betriebsverfassungsgesetz, Mitbestimmungsgesetz, Personalvertretungsgesetz, Sprecherausschussgesetz, Tarifvertragsgesetz

Privatrecht
          = 
Beziehung Bürger zu Bürger

Öffentl. Recht      = 
   Beziehung Bürger zu Staat

Rechtsquellen des Arbeitsrechts

· Staatlich erlassenes Recht

EG – Recht

Verfassungsrecht / Grundrechte

Arbeitsrechtliche Gesetze

· Vertraglich geschaffenes Arbeitsrecht

Tarifvertrag

Betriebsvereinbarung

Einzelarbeitsvertrag

· Ungeschriebenes Recht / Richterrecht

Betriebliche Übung

Arbeitsrechtlicheer Gleichbehandlungsgrundsatz

Direktionsrecht des Ag

Rangfolge der Rechtsquellen

EG Recht

Verfassungsrecht / Grundrechte

Gesetze

Tarifvertrag

Betriebsvereinbarung

Arbeitsvertrag, betriebliche Übung, Gleichbehandlungsgrundsatz

Direktionsrecht des Ag

Prinzipien der Rangordnung der Rechtsquellen/Prüfungsreihenfolge

Tarifvorbehalt § 77 Abs. 3 Betriebsverfassungsgesetz

Regelt das Verhältnis TV – BV. Bei Verstoß ist die BV unwirksam, es gilt der TV

Verschiedenrangige Vorschriften z.B. Gesetz - Arbeitsvertrag 

· Rangprinzip:

Die ranghöhere Norm verdrängt die rangniederigere

· Ausnahme: Günstigkeitsprinzip:

Die für den AN rangniederigere günstigere Regelung geht der ranghöheren ungünstigeren Regelung vor!

Gleichrangige Vorschriften: z.B. BV – BV

· Spezialitätsprinzip: speziellere Regel geht vor allgemeinen

· Ordnungsprinzip: neuere Regel gilt vor der älteren

· Günstigkeitsprinzip: gilt nicht!!

Wesen und Zustandekommen des Arbeitsvertrages

Wesen/Begriff des Arbeitsvertrages

· gegenseitiger Austauschvertrag

zwei in etwa gleichwertige Leistungen werden ausgetauscht

Leistung Arbeit durch AN

Leistung Zahlung Vergütung durch Ag

· Untervertrag des Dienstvertrages
§611 BGB

Abschluß des Arbeitsvertrages

· durch zwei übereinstimmende Willenerklärungen (einseitiges RG der Kündigung) 

· es gilt der Grundsatz der Vertragsfreiheit: Es steht jedem frei „ob, mit wem, mit welchem Inhalt“ ein Arbeitsvertrag geschlossen wird .

Beschränkung der Vertragsfreiheit durch:

Abschlussgebot z.B. Schwbg





Abschlussverbot z.B.JugArbSchG

§ 99 Abs1 BetrVG Zustimmung des BR   



§ 611a BGB Keine Diskriminierung wegen Geschlecht

Inhalt: Grenze = Gesetze z.B. Mindesturlaub

Form des Arbeitsvertrages

Grundsatz der Formfreiheit: mündlich und schriftl. Möglich

Ausnahme: falls Schriftform durch TV vorgeschrieben oder durch Gesetz


Arbeitsvertrag nur schriftlich wirksam!

 Begriffe:    An (Selbständiger)                          AG 

   
  -    Verpflichtung zur Verrichtung         - wer mindestens

           
        unselbständiger Dienste für                 1 An

                   einen anderen                                       beschäftigt

        -   wichtigstes Indiz :

„Weisungsgebundenheit“ des AN

hinsichtl. Zeit, Ort, Art der Arbeit

· Maßgeblich für die Beurteilung ist die tatsächliche

Durchführung, nicht der Arbeitsvertrag

· Wichtig für die Anwendbarkeit einzelner Gestze! ( KSchG )

Mängel des Arbeitsvertrages:

Vertrag ist nicht wirksam zustande gekommen

Verstoß gegen höherrangige Norm wie Gesetz, TV, BV

Welche Rangfolge tritt nun ein

Zuerst arbeitsrechtliche Sonderbestimmungen prüfen, dann BGB

Beim Arbeitsvertrag gibt es besondere Rechtsfolgen

Grund: Dauerschuldverhältnis / wirtschaftliche Existenzgrundlage des AN

Eigenschaften Arbeitnehmer:

Verpflichtung zur Verrichtung unsebstständiger Dienste für einen anderen

Weisungsgebundenheit hinsichtlich Zeit, Ort, Art der Arbeit

Eingliederung in organisatorischen Betriebsablauf z.B.Dienstplan

Zurverfügungstellen der ganzen Arbeitskraft
Art und Weise der Vergütung: AN erhalten feste Vergütung

Abführung von Lohnsteuer und Sozialabgaben durch AG

Nicht Arbeitnehmer sind: Beamte, Richter, Soldaten, Ersatzdienstleistende, Ordensschwestern, Ehegatten die im Rahmen ihrer Ehepflichten im Geschäft mithelfen, Ärzte, Rechtsanwälte, Architekten(falls nicht angestellt)

Arbeitnehmer ähnliche Personen : z.B. Azubis, Heimarbeiter

Auch sie sind wirtschaftlich vom Ag abhängig und schutzbedürftig

Sie sind keine Arbeitnehmer im eigentlichen Sinne deshalb gelten für sie nur die Mindestvorschriften, wie Urlaub, Entgeldfortzahlung

Arbeitgeber ist wer mindestes 1 AN beschäftigt

Faktisches Arbeitsverhältnis

AN hat ohne wirksamen Arbeitsvertrag seine Arbeitsleistung tatsächlich erbracht.

AN hat Anspruch auf Lohn, Urlaub, Zeugnis für die Vergangenheit

Ag kann Arbeitsverhältnis jederzeit fristlos beenden, ohne das die Vorraussetzung einer fristlosen Kündigung vorliegen muß.

Rechtsfolgen bei Mängel:

Nichtigkeit = Vertrag oder Vertragsteil hat nie existiert

§ 139 BGB „Teilnichtigkeit führt zu Vollnichtigkeit“ wird im ArbR nicht angewendet.

Grund: unbillige Ergebnisse (Schutz AN) Ersatz durch Gesetz, TV

Vertrag mit Geschäftsunfähigen §113BGB, beschränkt Geschäftsfähigen ohne Genehmigung, Verstoß gegen Formvorschrift §125BGB, gesetzliches Verbot §134 BGB, gute Sitten §138 BGB

Anfechtbarkeit = Vertrag besteht bis zur Anfechtung uneingeschränkt, ist ab dem Zeitpunkt der Anfechtung nicht mehr existent (Besonderheit im ArbR, im BGB Vertrag von Anfang an nichtig bei Anfechtung.

Irrtum über eine vertragswesentliche Eigenschaft des AN §119BGB , Anfechtung wegen arglistiger Täuschung §123 BGB(falsche Antwort auf zulässige Fragen, Offenbarungspflicht nicht befolgt)   

Fragerecht des Ag beim Einstellungsgespräch

zulässig: betriebs und tätigkeits bezogene Fragen z.B. Personenstand, Ausbildung,

besondere Kenntnisse ...

unzulässig: rein persönliche Fragen z.B. private Gewohnheiten, Heiratspläne, bisheriger Verdienst, Gewerkschafts-, Partei-, Relegionszugehörigkeit ...

Sonderproblem: Frage nach Schwangerschaft

Grds.: unzulässig
Ausn.: zulässig wenn angestrebte Tätigkeit wegen Schwangerschaft         nicht ausgeübt werden kann


Recht auf Lüge bei unzul. Frage (keine Anfechtung möglich!)

Sonderfragen:

Freistellung des gekündigten AN für Stellensuche

Ersatz der Vorstellungskosten

Früherer Ag darf nur Auskünfte über Leistung und Verhalten geben; keine Herausgabe der Personalakte;

§ 611 a BGB: geschlechtsneutrale Stellenausschreibung 

Arten von Arbeitsverhältnissen

A)Freier Mitarbeiter

Kein AN; = Selbständiger                                                                                                  Selbständiger ist wer im wesentlichen frei seine Tätigkeit gestalten und seine Arbeitszeit bestimmen kann.

B)Befristetes Arbeitsverhältnis

· Arbeitsvertrag für eine bestimmte Dauer geschlossen

· endet automatisch mit Zeitablauf ( ohne Kündigung )

· Nur erlaubt in zwei Fällen: siehe § 14 Befristungsgesetz

     I






II
Bei Vorliegen eines           oder       

   bei Vorliegen folgender Vor-

sachlichen Grundes                            
ussetzungen  ( ohne sachlichen

                                                             
Grund)

Bsp: - Saisonarbeit                              
Vor: 1) maximale Befristung von 

        - Aushilfe / Vertretung                                      2 Jahren
                    - projektbezogene Tätigkeit                 
        2) max. dreimalige
                    - Haushaltsmittel für                                         Verlängerung

                       bestimmte Zeit                               
        3) Nur bei Neueinstellung!
             (Befristung unter 6 Monaten ist auch                 
 (Früher 3.: kein enger sachlicher Zusammenhang zwischen

               ohne sachl. Grund wirksam, weil              


jetzigem befristeten ArbVerh

               KSchG erst ab 6 Monaten                           


und dem vorhergehenden

               Beschäftigung gilt.                                     


unbefrist. oder nach BeschFG

                                                                                


befristeten ArbVerh bei dem

               =>Ausnahme: Unter 6 Monaten ist                


selben AG

              sachl. Grund nötig, falls besonderer             


=> d.h. zwischen beiden 

              Kü- Schutz gegeben,                                          

ArbVerh müssen mehr
              z.B. bei Schwangerschaft)                                 

als 4 Monate liegen)
Fehlt nötiger sachl. Grund                

          Fehlt nur eine Voraussetzung                      Beachte: §1 V => 3 Wochen

                      liegt ein unbefristetes ArbVerh 

             => unbefristetes Arbeitsverh. 

                      vor!

-Befristungen aus 

sachl. Grund können

endlos aneinander gereiht

werden;

(ohne Zwischenräume)

-Bei der Befristung aus

sachl. Grund gibt es keine
zeitliche Grenze nach oben!

(Befristung kann z.B. 20 Jahre

 dauern)

-§ 14 V BefristungsG: 

Befristung (egal welche! Ob nun mit oder ohne sachlichem Grund) ist nur 

noch schriftlich wirksam.

=> bei der Befristung aus sachl. Grund muss der sachl. Grund

     explizit im ArbeitsV stehen.

Während der Befristung (egal welche!) ist eine ordentliche
Kündigung ausgeschlossen, nicht aber die außerordentliche!

-Beachte § 17 BefristungsG:
Will man die Wirksamkeit der Befristung rügen, muss man dies innerhalb von einer Frist von 3 Wochen, gerechnet ab dem vereinbarten Ende der Befristung, durch Einlegung einer Klage beim Arbeitsgericht tun.

Zweckbefristung als besondere Befristungsart

Arb.Verh. für bestimmten Zweck (z.B. Krankenpflege) eingegangen

Arb.Verh. endet mit Erreichung des Zwecks

Zeitpunkt der Zweckerreichung muß objektiv bestimmbar sein, falls nicht absehbar endet das Arb.Verh. erst nach Ablauf einer Mindestkündigungsfrist entsprechenden Auslaufzeit

Mehrfache Befristung (Kettenarbeitsverträge) 

Es ist nur der zeitlich letzte Vertrag auf die wirksame Befristung hin zu überprüfen

C)Probearbeitsverhältnis §622BGB

Längstens für 6 Monate, Kündigungsfrist 2 Wochen, gesetzlich vorgeschrieben für Azubis 1-3 Monate, kann in 2 Arten vereinbart werden:

1.befristetes Arb.Verh. endet automatisch nach Ablauf der Probezeit (Probe = sachl. Grund)

2.Probeverhältnis geht nach Ablauf der Probezeit in unbefrist. Arb.Verh. über soweit vorher nicht gekündigt wird

D) Aushilfsarbeitsverhältnis

Zur Deckung eines vorübergehenden Arbeitsbedarfs, falls Arb.V. unter 3 Monaten

Verkürzung der gesetzl. Kündigungsfrist durch Vereinbarung möglich (§623 BGB)

E)Teilarbeitszeitverhältnis (Teilzeitgesetz)

Kürzere Arbeitszeit als die regelmäßige Wochenarbeitszeit vergleichbbarer Vollbeschäftigter

Es gelten die selben arbeitsrechtl. Vorschriften wie beim Vollarbeitszeitverhältnis

Teilzeit- u. Vollbeschäftigte dürfen nicht unterschiedlich behandelt werden

Besondere Art:Arbeitsplatzteilung (Job-Sharing)

Merke:Fällt ein Partner wegen Krankheit aus, muß der andere ihn nur bei besonderer Vereinbarung vertreten; Ausscheiden des Partners kein Kündigungsgrund

F)Leiharbeitsverhältnis

Ag = Verleiher; leiht AN nur aus u. gibt Weisungsrecht an Entleiher ab; keine vertragl. Bindung zwischen AN und Entleiher

Lohnzahlungspflicht liegt bei Verleiher

Verleiher (gewerbsmäßiger = Auf Dauer + Gewinnerzielung) braucht Erlaubnis der Bundesanstalt für Arbeit (§1AÜG (Nr51)); Erlaubnis immer auf 1 Jahr befristet; immer neuer Antrag des Verleihers nötig

Befristeter Arb.V. zwischen Verleiher und AN nicht erlaubt(§9Nr2AÜG)

Ausnahme: Grund für Befristung liegt beim AN z.B. Ausländer hat nur 3 Monate Aufenthaltsgenemigung

G)Sondervereinbarungen 

über Arbeitszeit ,Urlaub, Entlohnung sind zulässig wenn sie sich im Rahmen der Gesetze halten.      

Nebenpflichten AG

Beschäfigungspflicht: 

Def: der AG muss den AN nicht nur entlohnen, 

sondern ihn auch tatsächlich  beschäftigen.

Grds: Die Beschäftigungspflicht endet bei der

ordtl. Kündigung            der außerordentl.

Also mit dem


=> mit Ablauf der           Kündigung


Ende des Arbeits-

Kündigungsfrist              => mit Zugang der 
verhältnisses
                    


Kündigung

Ausnahmen:

 Gesetzlicher Weiterbeschäftigungsanspruch ( WBA ) 

     ( § 102 V BetrVG )

   AG hat dem AN gekündigt
+ BR hat Kü widersprochen.

+ AN-> Kündigungsklage

=> AG muss AN bis Abschluss des Rechtsstreits weiterbeschäftigen

 Allgemeiner WBA

   AG hat AN gekündigt.

+ Kü ist offensichtlich unwirksam


oder


    Kü wurde in 1. Instanz für unwirksam erklärt


+ schutzwürdige Interessen des AG stehen nicht 


   entgegen ( z.B. Vorliegen einer Straftat ) 


=> AG muss  AN bis zum Ende des Rechtsstreit weiterbeschäftigen

Fürsorgepflicht:

AN schützen vor Gefahren für Leben, Gesundheit, eingebrachte Sachen im Arbeitsbereich

Beispiele:

· Schutzbekleidung

· Datenschutz

· Schutz vor sexueller Belästigung am Arbeitsplatz

· Kein heimliches Abhören von Telefonaten

Rechte des AG

· Entsprechen den Haupt- und Nebenpflcihten des AN

· Weisungsrecht

Schlechtleistung AN (zu langsam, unbrauchbare Arbeit)

· Kein Recht des AG auf Lohnminderung

· Ggf. Kündigungsrecht des AG

AN schuldet nicht best. Erfolg, sondern nur Erbringung Arbeitsleistung

Aber Aufrechnung mit SEA bis Pfändung.freigrenze, falls Verschulden AN

Haftung desAN

=abhängig vom Verschuldensgrad

	Vorsatz:
	volle Haftung

	Grobe Fahrlässigkeit:


	grundsätzlich volle Haftung

Ausnahme: Teilhaftung bei deutlichem Missverhältnis zw. Verdienst- und Schadensrisiko der Tätigkeit 

	Mittlere Fahrlässigkeit:
	Teilhaftung AN

	Leichteste Fahrlässigkeit:
	keine Haftung


Abweichung vom Zivilsrecht: dort volle Haftung für jeden Verschuldensgrad!

Indizien für Schadensverteilung:

· Grad des Verschuldens des AN

· Schadenshöhe

· Gefahrgeneigtheit der Arbeit

· Höhe des Entgelts

· Welchen Schaden deckt die Versicherung

· Bisheriges verhalten/Betriebszugehörigkeit

Rechte und Pflichten aus dem Arbeitsverhältnis

Hauptpflicht des AN = Arbeitspflicht§611BGB

· Höchstpersönliche Verpflichtung §613BGB

· Vorleistungspflicht AN

Inhalt der Arbeitspflicht 

wird bestimmt durch den Arbeitsvertrag (Ort, Zeit, Art) 

wird durch Weisungsrecht des Ag konkretisiert; Grenze des Weisungsrechts ist der Arb.V

Sonderproblem Überstunden

Der AN ist zu Überstunden nur verpflichtet wenn dies vereinbart ist.

Falls keine Vereinbarung vorliegt, muß AN Überstunden nur leisten, wenn er aufgrund der Treuepflicht dazu verpflichtet ist. z.B. Vertragsstrafe bei Nichteinhaltung Termin

Grenze Überstunden: normal 8 Std/Tag
§3 5.1Arb.ZG




Max.  10 Std/Tag
     5.2

Keine Vergütungspflicht für Überstunden, aber Ausgleich in Freizeit innerhalb von 6 Monaten oder 24 KW

 

Ruhepausen §415 Arb.ZG

Sonn- u. Feiertagsruhe §9 u. 10 Arb.ZG

Nebenpflichten des AN = Treuepflicht, d.h. sich so zu verhalten, dass  dem AG kein Schaden entsteht + Interesse des Ag wahren; daraus werden viele einzelne Nebenpflichten abgeleitet

Treuepflicht

Unterlassungspflichten :

Verschwiegenheitspflicht( Betriebsgeheimnis, Kalkulation, rufschädigende Tatsachen)

Keine Annahme von Schmiergeldern

Wettbewerbsverbot während Arb. Verh.

Keine Abwerbung von AN

Keine Nebentätigkeit, die mit Arbeit unvereinbar
Handlungspflichten:

Mitteilungs- u. Anzeigepflicht (z.B. eines drohenden Schadens)

Sorgfaltspflichten ( sorgfältiger Umgang mit Arbeitsmitteln; kein Ausschuß produzieren)

Notdienst im Arbeitskampf

Wettbewerbsverbot

Während Arb.Verh.darf ein AN nicht selbständig die gleiche Tätigkeit ausüben wie AG

Oder als AN bei der Konkurrenz arbeiten

Nach Ende Arb.Verh. grundsätzlich kein Wettbewerbsverbot 

Ausnahme: Falls vereinbart       

Vorraussetzung: Vereinbarung, max. 2 Jahre, Entschädigung in Höhe der hälfte der letzten Bezüge

Rechte des AN (= Pflichten Ag)

Anspruch auf: Beschäftigung, Vergütung, Urlaub, Entgeldfortzahlung bei Krankheit, Einsicht in Personalakte, Zeugniserteilung 

Hauptpflicht des AG = Vergütungspflicht §611 BGB

Höhe aus Einzelarbeitsvertrag, TV, übliche Vergütung (§612 Abs.2 BGB) falls keine Vereinbarung

Vergütungsarten: Geldlohn, Naturallohn (Auto, Kost u. Logie) oder Zeitlohn (Stundenlohn, Fixgehalt) Leistungslohn (Akkordlohn, Prämien)  

Sonderformen des Lohns: Lohnzuschläge (z.B. Für Nachtarbeit), Provision ( für Erfolg), Gratifikationen ( Weihnachtsgeld, Urlaubsgeld), Gewinnbeteiligung, VWL, 

Rückzahlungsklausel:
In ihr behält sich der AG vor, dass er zusätzlich gezahlte

Leistungen vom AN zurückfordert, wenn dieser demnächst
Aus dem Arb. Verh. ausscheidet.

Grds.: zulässig ;Bei Weihnachtsgratifikation darf Bindungswirkung nicht

über 30.6 des Folgejahres hinausgehen!

Anwesenheitsprämie:
= Sonderzahlung des AG am Jahresende,

sofern der AN keine krankheitsbed. Fehlzeiten  hat

Grds.: zulässig Aber bei Fehltagen darf Prämie nur anteilig,

nämlich 1/30 pro Fehltag, gekürzt werden!

Vergütungssicherung:
Arbeitsentgelt = Existenzgrundlage des AN

Darum: - nur teilweise pfändbar

- Abtretung nur, soweit pfändbar

- Aufrechnung nur, soweit pfändbar

- Konkursausfallgeld für 3 Monate

  vom Arbeitsamt auf Antrag


Arbeitszeit und Arbeitszeitgesetz

Arbeitszeit ergibt sich aus:

Arbeitsvertrag    -   Tarifvertrag   -   Betriebsvereinbarung

Grenze: Arbeitszeitgesetz

· Gilt für alle AN über 18 Jahre

· Bei Verstoss gegen Arb.Zeitgesetz ist die Arbeitszeitvereinbarung nichtig

Inhalt Arbeitszeitgesetz:

· Zulässige Arbeitszeit pro Werktag =   8 Std.






pro Woche   = 48 Std.

Ruhepausen werden nicht zur Arbeitszeit gerechnet!

· Verlängerung auf  10 Std. pro Tag, 60 Std/Woche möglich, falls Ausgleich in Freizeit innerhalb von 6 Mo. Möglich

· Keine Vergütungspflicht für AG bei Überstunden

Ruhepausen

· Bis 6 Std.:
keine Pause nötig

· 6-9 Std.
mind. 30  Minuten

· über 9 Std.
mind. 45  Minuten

· Pause kann am Stück  genommen werden, oder geteilt werden

· Zwischen Ende der einen Arbeitszeit und Beginn der nächsten müssen min. 11 Std. liegen

Nachtarbeit

· Liegt vor, wenn mehr als 2 Std. zw. 23.00 und 6.00 Uhr gearbeitet werden

· Es gelten die gleichen Regeln bzgl. Der Höhe der wertäglichen Arbeitsstunden wie bei Tagarbeit außer:  bei Verlängerung der Arbeitsz.über 8 Std./Tag muss der Ausgleich nicht innerhalt 6 Mon., sondern innerh. 1 Monats erfolgen  

· Gesetz schreibt bei Nachtarbeit zwingend Zuschlag oder Freizeitausgleich vor

Sonn- u. Feiertagsarbeit

Grundsätzlich völliges Beschäftigungsverbot von 0 – 24.00 Uhr (darf allerdings 6 Std. vor- oder rückverlegt werden, wenn Betrieb insges. 24 Std. ruht)

Ausnahmen:

· z.B. Not- Rettungsdienst, Feuerwehr, Krankenhäuser, Gaststätten, Medien, Energie- u. Wasserversorgung,...

· behördl. Bewilligung

Grundsatz der Lohngleichheit §612 Abs3 BGB

Mann und Frau bei gleichwertiger Arbeit gleich Vergütung

Grundsatz: „Ohne Arbeit kein Lohn“

Ausnahme: „Lohn ohne Arbeit“

1) Urlaub (BUrlG)

2) Krankheit (Entg Fortz G)

3) Vorübergehende Verhinderung (§616 1 BGB) 

4) Mutterschaftsurlaub (§11 MuSchG)

5) Annahmeverzug des Ag (§615 BGB)

6) vom Ag zu vertretende Unmöglichkeit (§324 BGB)

7) Betriebsrisiko des Ag

    Wehrübung (§11 Arbeitsplatzschutzgesetz)

1 Urlaub

Mindesturlaub 24 Werktage bei 6 Tage Woche             20 Werktage bei 5 Tage Woche          

Wartezeit 6 Monate

Teilurlaubsanspruch im Ein- u. Austrittsjahr: 1/12 für jeden vollen Monat 

Bei Ausscheiden in 2. Jahreshälfte: Keine zwölftelung, sondern voller Urlaub,

falls Wartezeit erfüllt !

Urlaubsjahr = Kalenderjahr

Urlaub ist im laufenden Kalenderjahr zu nehmen sonst erlischt er außer es liegen die Übertragungsvorraussetzungen des § 7  3 BurlG vor und zwar dringende betriebliche Gründe oder Gründe in Person AN          

Krankheit während des Urlaub: Keine Anrechnung der Urlaubstage – Attest vorlage!

Erwerbstätigkeit während Urlaub: Darf Erholung nicht gefährden

Urlaubsentgelt: (= Fortzahlung Vergütung im Urlaub) Durchschnitt letzte 13 Wochen zu zahlen vor Urlaubsantritt

Urlaubsgeld: (=Freiwillige zus. Leistung) Pflicht falls in TV, BV, ArbV. Festgelegt

Urlaubsabgeltung: (=Auszahlung des Urlaubs) nur erlaubt wenn Urlaub wegen Beendigung des ArbVerh. Nicht mehr genommen werden kann.

Urlaubsanspruch unabhängig davon, ob AN tatsächlich gearbeitet hat; entscheidend ist allein das Bestehen des ArbVerh.

Zusammenhängende Gewährung (1x mind. 12 Werktage)

Kein Selbstbeurlaubungsrecht – Urlaub ist vom Ag zu gewähren!

Zusatzurlaub für Jugendliche und Schwerbehinderte

2 Entgeltfortzahlung bei Krankheit

Vorraussetzungen: 

AN

Arbeitsunfähig infolge Krankheit

Kein Verschulden des AN an Krankheit (grobes Verschulden in eigener Angelegenheit bei bes. gefährlichen Sportarten, bei Verletzung deer UVV, bei Missachtung von Verkehrsvorschriften)

Erstmaliger Anspruch: Nach Betriebszugehörigkeit von 4 Wochen

Dauer der Entgeltfortzahlung durch Ag: 6 Wochen max. / Krankheit

Weitere 6 Wochen für dieselbe Krankheit falls zwischen Ende der 1. Krankheit u. Beginn der 2. Krankheit mindestens 6 Monate liegen!

Oder zu Beginn der 1. Krankheit u. Beginn der 2. Krankheit mindestens 12 Monate liegen!

Unverzügliche Anzeige der AN (ohne schuldhaftes Zögern) 

Ab 4. Tag ist ein ärztliches Attest vorzulegen;

Automatischer Vorderungsübergang

Ag zahlt AN 10 Tg Lohn fort, weil dieser Arbeitsunfähig aufgrund eines Unfalls, den ein Dritter X verschuldet hat. AN hat SEA gegen X aus Unfall (Verdienstausfall) dieser Anspruch geht kraft Gesetzes i.H.d. Schadens beim Ag (= Lohnfortzahlung) automatisch auf Ag über.

Höhe der Lohnfortzahlung 

100 % ( Durchschnitt bei Leistu.-Lohn; Überstunden unberücksichtigt) „Lohnausfallprinzip“

3 Vorübergehende Verhinderung

Vorraussetzung: unerhebliche Zeit, Grund in Person AN, dadurch Arbeitsverhinderung, kein Verschulden AN

Bsp: 4 Tage Pflege der kranken Familienangehörigen

        2 Std. wegen unverschuldeten Unfall zu spät

        schlechte Witterungsverhältnisse

4 Entgeldtfortzahlung nach MuSchG  (Durchschnitt der letzten 13 Wochen)

Während  allg. Besch.verbot:

6 Wochen vor Entbindung

8/12 Wochen nach Entbindung

Während bes. Besch.verbot

MuSchG

5 Annahmeverzug des Ag

· ordnungsgemäßes Angebot der Arbeitsleistung durch AN (am richtigen Ort, zur richtigen Zeit, in der richtigen Art und Weise)

· Nichtannahme durch AG

Beachte: Angebot AN überflüssig bei Kündigung

· Vom Gläubiger (=AN) vorzunehmende Handlung = Arbeitsplatz zur Verfügung stellen und Arbeit zuweisen

· Zeit nach Kalender bestimmt für diese Handlung?  JA – wegen Fixschuldcharakter Arbeitsleistung (Arbeitsleistung nur zu best. Zeitpunkt erbringbar, danach unmöglich)

Vom AG zu vertretende Unmöglichkeit 

Bsp: AG vergisst Einkauf der Produktionsmaterialien – Produktion liegt deshalb still; AN ist es unmöglich Arbeit zu erbringen am Beispiel 11.1.

Die Arbeitsleistung ist mit Ablauf Arbeitszeit am 11.1. unmöglich geworden (Fixschuldcharakter Arbeitsleistung!)

Unmöglichkeit nicht von AN zu vertreten ( sprich verschuldet): es folgt daraus: AN wird frei von Leistungspflicht

Unmöglichkeit aber von AG zu vertreten: AG bleibt zur Lohnzahlung verpflichtet

Weder von AG noch von AN zu vertretende Unmöglichkeit:

Bsp: Arbeit unmöglich wegen Streik öffentl. Verkehrsbetriebe: AN frei von Arbeitspflicht









       AG frei von Vergütungspflicht

Bertriebsrisiko AG

Weder vom AG noch vom AN zu vertrendende Unmöglichkeit, aber Grund für Unmöglichkeit fällt in Betriebsrisiko-Sphäre AG

Bsp: Unmöglichkeit der Arbeitsleistung wegen

· Mangel an Rohmaterial (ohne Verschulden AG)

· Brand, Stromausfall, Frost, Überschwemmung

· Defekt von firmeneigenen Werksbussen

Beendigung des Arbeitsverh.

· Aufhebungsvertrag

· Tod des Arbeitnehmers

· Kündigung

· Aufhebung des Arbeitsverghältnisses durch das Arbeitsgericht wegen Unzumutbarkeit Zeitablauf

· vorläufige Einstellung ohne Zustimmung des Betriebsrat

· lösende Aussperrung

Es endet nicht bei

· Tod des Ag

· Veräußerung des Betriebes §613 a BGB

· Konkurs des Ag

· Einberufung zum Wehrdienst

Merke: Bei rechtsgeschäftlichem Betriebsübergang besteht Arb. Vertrag mit neuem Inhaber fort. Ausnahme: Widerspruch des einzelnen AN – Arb. V. besteht weiter mit Alt Inhaber, betriebsbedingte Kündigung möglich, wenn Altinhaber Weiterbeschäftigungsmöglichkeit fehlt.

Im übrigen: Kündigungsverbot wegen Betriebsübergang

Zeitlich  befristete Arbeitsverhältnisse

· enden automatisch d.h. ohne Kündigung mit Zeitablauf

· Ordentliche Kündigung ist ausgeschl., nicht aber die außerordentliche

· Unter 6 Mon.  Befristung ohne sachl. Grund zulässig, weil Kündigungsschutz nicht umgangen wird

Altersgrenze bei auflösend bedingtem Arbeitsvertrag

Arbeitsverh. endet mit Erreichung des 65. Lebensjahres  (nicht Kraft Gesetzes, sondern nur, wenn dies im Arbeitsvertrag oder Tarifvertrag ausdrücklich best. ist.

Aufhebungsvertrag

Einverständliche Erklärung von AN und AG, dass Arbeitsverhältnis zu best. Zeitpunkt enden soll!

Lösende Aussperrung

· Reaktionsmöglichkeit des AG auf einen rechtswidrigen Streik (genaueres im Kollektivarb.R.)

· Ende des Arbeitsverh. mit Zugang der Erklärung des AG

· BeiBeendigung des Arbeitskampfes Widereinstellungspflicht des AG, falls Arbeitsplätze nicht anderweitig besetzt.

Kündigung

=Einseitige (d.h. keine Annahme nötig), empfangsbedürftige Willenserklärung 

· wird wirksam mit Zugang bei Vertragspartner

· (wenn sie so in Machtbereich des Empfängers gelangt, dass er unter gewöhnlichen Umständen Kenntnis nehmen kann)

· Wenn Kündigung einmal zugegangen, keine einseitige Rücknahme möglich, weil Kündigungswirkung mit Zugang herbeigeführt

· Wirkung nur für die Zukunft, nie für die Vergangenheit!

· Form: grds. Keine, außer: im Arbeitsvertrag, TV oder BV zwingend vorgeschrieben (bei Verstoss: Unwirksamkeit der Kündigung) oder Schriftform bei Kündigung von Ausbildungsverhältnissen durch Gesetz vorgeschrieben

· Arten: ordentliche (fristgemäße) oder außerordentliche (fristlose) Kündigung

· Vom AN und AG möglich

Ordentliche Kündigung

Jederzeit ohne grund möglich, unter Einhaltung der Kündigungsfristen

Ausnahme: Kündigungsschutz G ist anwendbar!

Kündigungsfristen

I. Mind. 4 Wo. Zum 15, oder letzten des Monats als Grundkündigungsfrist

II. Verlängerung für mehrjährig Beschäftigte (Zeiten vor 25. LJ werden nicht mitgerechnet und die Fristen gelten allerdings nur für den AG

III. Probearbeitsverhältnis 2 Wochen

IV. Aushilfe unter 3 Monaten: keine Frist möglich, falls vereinbart

V. Tarifvertrag : Abweichung von I - III zugunsten und zu Ungunsten des AN mögl. (einzelvertragl. nur zugunsten)

VI. Kündigungsfrist AN nicht länger als die von AG

Außerordentliche Kündigung

Voraussetzung: Vorliegen eines wichtigen Grundes

= Tatsache, aufgrund derer dem Kündigunden unter Berücksichtigung aller Umstände und unter Abwägung der Interessen von AN und AG die Fortsetzung des Arbeitsverh. bis zum Ablauf der Kündigungsfrist nicht zugemutet werden kann.

Frist: 2 Wochen ab dem Zeitpunkt, in dem der Kündigungsberechtigte von dem wichtigen Grund erfährt

Beispiele:

· Tätlichkeiten im Betrieb

· Grobe Beleidigung des AG o. Vorgesetzten

· Strafbare Handlung um Betrieb (Diebstahl, Betrug, Unterschlagung)

· Eigenmächtiger  Urlaubsantritt oder –verlängerung 

· Teilnahme am rechtswidrigen Streik

Kündigungsschutz (allgemeiner)

Kündigungsschutzgesetz:

Anwendbar bei Mitarbeitern, die länger als 6 Mo. Im Betrieb sind und bei mehr als 5 Beschäftigten (ohne Azubis)

Ist das KündigungsschutzG anwendbar, bedarf jede Kündigung der sozialen Rechtfertigung (=Kündigungsgrund) sozial gerechtfertigt ist eine Kündi. nur, wenn sie personen-, verhaltens- oder betriebsbedingt ist

Personenbedingte Kündigung 

· Kündig.gründe liegen in der Person des AN

· Erhebliche Leistungsmängel wegen fehlender körperlicher, geistiger oder fachlicher Eignung Hauptfall: Krankeit (Alkoholismus,  Drogen) oder aber auch mangelnde Geschicklichkeit , Leistungsabnahme im Alter

· 3-Stufenprüfung (Arten)

Verhaltensbedingte Kündigung

Kündigungsgründe liegen im Verhalten des AN

Verhalten = arbeitsvertragliche Pflichtverletzung

z. B. Unpünktlichkeit, Arbeitsverweigerung, sex. Belästigung, Selbstbeurlaubung, Alkoholmissbrauch ohne Abhängigkeit

Beachte: wegen Verhältnismäßigkeitsgrundsatz (immer mildestes Mittel zuerst) ist vor Kündigung eine einschlägige Abmahnung nötig, sonst ist Kündigung unwirksam!

Betriebsbedingte Kündigung

· Wegfall Arbeitsplatz wegen unternehmer. Entscheidung, die außerbetriebl. (Absatzrückgang) Oder innerbetriebl (Rationalisierung, Stillegung).veranlasst ist.

· Die unternehmerische Entscheidung ist gerichtl. Nicht nachprüfbar. Bsp. Auflösung einer Abteilung wegen Umsatzrückgang

· Grundsatz: Es darf keine andere Beschäftigungsmöglichkeit im Betrieb zur Verf.stehen

· Es muss eine Sozialauswahl durchgeführt werden: Bestimmen des Kreises der vergleichbaren AN  im Betrieb; Vergleich nach Sozialdaten (Alter, Unterhalt, Betriebszugehörigkeit, Künd. des am  wenigsten sozial schutzwürdigen)

· Beachte §1 Abs.3 (2) KSchG

Kündigungsschutzklage

Bei Anwendbarkeit KSchG (Kü. Gründe):

Klage innerhalb 3 Wochen ab Zugang Kündigung

Bei Fristversäumung gilt Kü als von Anfang an wirksam

Außerhalb: keine Frist

Besonderer Kü-Schutz für besonders schutzwürdige Personengruppen

Betriebsratsmitglieder

· Ordentliche  Kü.während Amtszeit und bis 1 Jahr danach ausgeschlossen

· Außerordentl. Kü. Möglich, aber Zustimmung Betriebsrat nötig (bei Weigerung Ersetzung durch Arbeitsgericht

Schwerbehinderte  

· Kündigungsfrist 4 Wochen mind.

· Bei jeder Kü.-Art Zustimmung der Hauptfürsorgestelle nötig

· Zustimmung gilt als erteilt, wenn HFS nicht innerhalb 2 Wo. Entscheidet (bei außerord.Kü.)

Mütter

· Kü.Verbot während Schwangerschaft und bis zum Ablauf von 4 Mon. nach Entbindung Voraussetzung: AG muß von Schwangerschaft wissen o. Mittlg. innerhalb   von 2 Wo. Nach Kü.-Zugang

· Kündigungsverbot während Erziehungsurlaub

Wehr- und Zivildienstleistende

· Kündigungsverbot für Grundwehrdienst, Zeitsoldaten bis 2 Jahre und Zivis, Wehrübung (während  dieser Zeit ruht Arb.verh.)

· §15BBiG: Kü. Azubis nach Probezeit nur noch aus wicht. Grund

Abmahnung

( hat den Zweck, AN auf Vertragsverletzung hinzuweisen und gleichzeitig Konsequenzen

     im Wiederholungsfalle aufzuzeigen

( Warnfunktion

Inhalte:
- Wer? (mahnt ab, AG,  Vorgesetzter,)



- Wen? ( Name, Abteilung)



- Wann ? (Tag, Uhrzeit)



- Was ? ( genaue Beschreibung)



- Wie ? (schriftlich)



- Wiederholung? ( schon was in der Art? Ja: gleich raus)



- Folgen aufzeigen



- Unterschrift nicht vergesssen

)

Störung im Leistungsbereich 

=Ebene der Hauptpflicht (Arbeits-, Vergütungspfl.)

Grundsätzlich: Abmahnung nötig

Ausnahme: entbehrlich, wenn AN nicht damit rechnen kann, dass AG Vertragsverletzung duldet o. AN sagt, dass Abmahn. nichts ändert

Störung im Vertrauensbereich

= Ebene der Nebenpflicht (Treue-, Fürsorgepflicht)

Grundsätzlich: keine  Abmahnung  nötig

Ausnahme: nötig bei nur geringfügigem Fehlverhalten (Hinweis-u. Warnfunktion)

· Greift kein Kündigungsschutz = nie Abmahnung nötig (weniger als 6 Mon.)

· Eine ohne erforderl. Abmahnung ausgesprochene Kü. ist unwirksam

· Form: mündlich oder schriftlich

· Inhalt: -Pflichtwichtigkeit (AN)

-Aufforderung diese zu unterlassen



-Androhung der Kü. im Wiederholungsfall

Einschaltung des Betriebsrats (BR) in das Kündigungsverfahren


§102 Betr. VG

Zur Wirksamkeit einer Kü. muß der BR vor jeder Kündigung angehört werden (Er muß der Kündigung nicht zustimmen)

AG muß alle Kü.gründe dem BR so mitteilen, dass dieser ohne eigene Nachforschung sich ein Bild machen kann:

Mitteilung von Person des AN, Art der Kü., Kü.-Sachverhalt, Kü.-Termin

Ist nötig.

Fehlt eine Tatsache ist die Anhörung unwirksam und auch die Kündigung unwirksam!!!

· Wirksame Künd. erst nach Ende Anhörungsverf. Frist: bei ordentl. Kü. 1 Woche

· Außerord.: 3 Tage


· Äußert sich BR innerhalt dieser Frist nicht gilt die Zustimmung als erteilt!

Bei leitenden Angestellten: Sprecherausschuß statt BR

Besonderheit : „ Änderungskündigung“

· Als fristgemäße und fristlose Kü. möglich

· Weiterbeschäftigung unter Änderung der Arbeitsbedingungen = Ziel

· Änderungs Kü. nötig, wenn Veränderung nicht mehr vom Direktionsrecht des AG umfasst

· AN kann unter Vorbehalt der gerichtlichen Nachprüfung unter vorläufig geänderten Arbeitsbedingungen weiterarbeiten

Urteil (vor Arbeitsgericht)  ergibt, dass Änderungskü....

...Wirksam: AN muss unter neuen, geänderten Arbeitsbedingungen weiterarbeiten

...Unwirksam: AN darf wieder zu den alten unveränderten Arbeitsbedingungen arbeiten

Es gelten dieselben Vorschriften wie für die normalen Kündigungsarten (z.B. Kündigungsfristen, Sozialausschuß, Kündigungsschutz)

Beendigung durch Urteil ( §§ 9, 10 KSchG)

Situation: Kündigungsschutzklage -  Gericht sagt,  Kündigung ist sozial ungerechtfertigt, Arbeitsverhältnis müsste also weiterlaufen

Aber: Verhältnis zwischen AG und AN ist so zerrüttet, dass Vertragsfortsetzung unzumutbar

Das Gericht kann das Arb.Verh. auf Antrag von AN o. AG auflösen unter

Zahlung einer Abfindung

Höhe: bis zu 12 Brutto Monatsverdienste (Faustregel: ½ Brutto-MG pro Jahr)

Ab 50 Jahre  + 15 J  = bis  zu 15 MG

Ab 55 Jahre  + 20 J  = bis  zu 18 MG

Der AG hat nach Beendigung des Arbeitsverhältnisses dem AN auf Verlagen ein einfaches oder qualifiziertes schriftliches Zeugnis auszustellen.

Die Art und Dauer sowie erbrachte Leistungen und Verhalten des Mitarbeiters sind darin zu dokumentieren.

Häufig werden Zeugnisfloskeln verwendet um den Leser des Zeugnisses verschlüsselte Informationen in Bezug auf die Leistung des MA zu ermöglichen.

-muss objektiv und individuell sein

-darf keine doppelsinnige Ausdrucksweise enthalten

einfaches Zeugnis

Inhalt:

-Überschrift

-Angaben über die Person

-ausgeübte Tätigkeit

-Berufs-, Positionsschreibung

-wird regelmäßig ausgestellt

-bei weniger qualifizierten Arbeiten

-bei kurzfristigen Tätigkeiten

-keine Aussagen über Rückschlüsse auf Qualität

-keine Beurteilung des Mitarbeiters

qualifiziertes Zeugnis

-ist das Standart Arbeitszeugnis

-spiegelt die Gesamtpersönlichkeit des MA wider und soll diese würdigen

-beurteilt die Fähigkeiten und erbrachte Leistungen

-Aussage über Belastbarkeit, Initiative, Bereitschaft

-stellt das Verhältnis zu Vorgesetzten und Kollegen dar

- muss der Wahrheit entsprechen

Inhalt qualifiziertes Zeugnis
Äußere Form:


DinA4, Firmenbogen





Fehlerlos





sauber, unbeschädigt, etc.

Überschrift:


Zeugnis





Arbeitszeugnis, Zwischenzeugnis, Ausbildungszeugnis

Einleitung:


pers. Daten





Berufs-, Positionsbeschreibung

Beschäftigungsdauer:

Betriebszugehörigkeit





3-7 Jahre positiv zu bewerten





über 10 Jahre sehr gutes Zeichen, aber warum geht er?

Beendigungsdatum:

gibt wichtige Hinweise





Üblich Quartalsende

Tätigkeitsbeschreibung:
Position





genaue und präzise Beschreibung der Aufgaben

Leistungsbeurteilung:

Fachkönnen





Arbeitsfähigkeit





Arbeitsqualität





Arbeitsbereitschaft





besondere Erfolge





Mitarbeiter-, Führungskompetenz

Führungsbeurteilung:

des Sozialverhaltens





des Führungsverhaltens





des Dispositionsverhaltens

Schlusssatz:


Grund der Beendigung





Bedauern über Ausscheiden





Dankesformel

Ausstellungsdatum

Unterschrift:


je höher der Unterzeichner in der Hierarchie steht, 





um so wertvoller das Zeugnis

Beispiele:
„hat Erwartungen entsprochen“ =
schlecht



„ordnungsgemäß erledigt“ =
ohne Initiative



„bemühte sich, gerecht zu werden“ =     schwache Leistungen



„mit Interesse bei der Sache“ =
angestrengt, aber nichts geleistet



„zeigte Verständnis“ =       faul

Rechte und Pflichten nach Beendigung des Arb.Verh.

· AN: Herausgabe der zur Verfügung gest. Arbeitsmittel

· AG: Arbeitspapiere (Lohnsteuerkarte, Soz.Vers.-nachweis, Zeugnis, Arbeitsbescheinigung für Arbeitsamt aushändigen

Abweichende Vereinbarung von Kü-Fristen

Durch TV: gemäß §622 Abs. 4 dürfen im TV längere aber auch kürzere Kü.-fristen vereinbart werden.

Durch BV: Abweichung von den Kü-fristen des §622 Abs.1-3 BGB nur zugunsten des AN aber nur längere Kü-fristen als in §622BGB

Durch Arb.V: Durch Arb.V. dürfen nur längere als die im §622 BGB genannten Kü-fristen vereinbart werden

Ausnahmen: Bei Aushilfen unter 3 Monaten—Abkürzung der Kü-frist auf 0 möglich

Bei Kleinbetrieben (20 MA ohne Azubi)​​-- Abkürzung der Kü-frist auf 4 Wochen ohne Endtermin möglich  

Verfahrensrecht

A. Die Arbeitsgerichte

Zuständigkeit

Urteilsverfahren §§ 2,46-79 ArbGG – Streitigkeiten zwischen AN – AG, Tarifvertragsparteien

Beschlussverfahren §§ 2a,80 – 98 ArbGG – betriebsverfassungsrechtliche Streitigkeiten

Aufbau und Besetzung, Rechtsmittel

3 Instanzen, paritätische Besetzung

Berufung, Revision, Sprungrevision, Beschwerde, Rechtsbeschwerde

Vertretung  §11 ArbGG

1.Instanz: Partei kann Prozeß selbst führen, kein Vertreterzwang,aber Vertretung durch Rechtsanwalt,  AG- oder AN-Vereinigung erlaubt

2. Instanz : Vertretungszwang
Vertretung möglich durch RA, AG- o. AN-Vereinigung; tritt Partei allein auf = Nichterscheinen

3. Instanz: Vertretungszwang (nur per Rechtsanwalt möglich)

Verfahrensgrundsätze

a. Güteverhandlung § 54 ArbGG

· Zwingend vor Verfahren 1. Instanz

· Allein vor vorsitzendem Richter

· Zweck: gütliche Beilegung d. Streitigkeit

b. Anstreben einer gütlichen Einigung während gesamten Verfahren, auch nach gescheiterter Güteverhandlung §57 II ArbGG

c. Beschleunigungsgrundsatz § 9 I ArbGG Vorrang

Vorrangige Überprüfung von Kündigungsverfahren § 61 a ArbGG

Zweck: Beseitigung der Rechtsunsicherheit für AN/AG 

Minimale Belastung des Arbeitsverhältnisses

d. Urteilsverfahren:

Gericht darf Entscheidung nur auf Tatsachen stützen und Beweise, die von den Parteien eingebracht werden, d.h. Bindung an Anträge der Parteien

Beschlussverfahren:

Amtsermittlungsgrundsatz: Gericht erforscht SV von Amts wegen. Darf Entscheidung auf alle von den Parteien vorgebrachten und selbst ermittelten Tatsachen und Beweise stützen, d.h. keine Bindung an Anträge der Parteien

Klagearten

(Unterscheidung nach Klagebegehren)
Leistungsklage:

Klage auf bestimmte Leistung gerichtet, z.B. Zahlung  Vergütung, Urlaubsgeld

Feststellungsklage (allg.):

Klage auf Feststellung des Bestehens oder Nichtbestehens eines best. Rechtsverhältnisses 

(= Arbeitsverhältnisses) gerichtet


Frage: Ist die Kündigung wirksam?,

Ist das KSchG anwendbar, nennt man diese Feststellungsklage: Kündigungsschutzklage

Änderungsschutzklage:

Bei Änderungs Kü.

Überprüfen der Rechtmäßigkeit der Änderung der Arbeitsbedingungen, z.B. 1 Tag weniger Urlaub

Im Beschlussverfahren gibt es z.B. die klage auf Feststellung, dass der BR nicht ordnungsgemäß beteiligt wurde.

Kosten 

	
	Gerichtskosten
	Außergerichtliche Ko. (RA)

	Urteilsverfahren
	Erhebl. Niedriger als im Zivil-

Recht §112 I
	1. Instanz: trägt jede Partei selbst unabhängig vom Ausgang d. Rechtsstreits

	
	Trägt unterliegende Partei
	2.+3. Instanz: trägt unterliegende Partei

	Beschlussverfahren
	Keine Gerichtskosten


	trägt unterliegende Partei


B. Die Sozialgerichte

Zuständigkeit

Streitigkeiten auf dem Gebiet des Sozialrechts

z.B. Durchsetzung von Rentenansprüchen (LVA), Arbeitslosengeld (Arbeitsamt), Pflegegeld (Pflegeversicherung), Medikamente (Krankenkasse, bei Arbeitsunfall die Berufsgenoss.)

Aufbau u. Besetzung, Rechtsmittel 

· Dreigliedriger Instanzenweg

· Berufung, Revision, Beschwerde

Verfahrensgrundsätze: Amtsermittlungsgrundsatz (sonst: nur Parteivertrag gilt)

Klagearten

	
	Ziel:

	a)Anfechtungsklage
	Aufhebung eines Bescheids (z.B. Rentenkündigung)



	b) Leistungsklage
	Zahlung (.B. einer Rente)



	c)Feststellungsklage
	Feststellung eines Rechtsverhältnisses (Versicherung einer Eigenschaft (Schwerbeh.)

	d) Untätigkeitsklage
	Antrag auf Leistung + SV-Träger hat 6 Mon. nicht reagiert




Kosten 

	
	Gerichtskosten
	Außerger. Kosten

	Grundsätzlich
	Kostenfreiheit : es fallen keine Gerichtskosten an
	Trägt unterliegende Partei

	Ausnahme


	Pauschgebühr für öff.-rechtl. Körperschaften u. Anstalten
	


Kollektives Arbeitsrecht

A. Betriebsverfassungsrecht

1. Gesetzliche Grundlagen für die Mitbestimmung der AN

	im Betrieb
	im Unternehmen


Merke: Differenziere zwischen diesen beiden Ebenen der Mitbestimmung!!

Mitbestimmung durch:

	BetriebsverfassungsG (Betr.VG)=Betriebsrat
	MitbestimmungsGesetz (MitbestG)

	Sprecherausschuss (SprAuG) = Sprecherausschuss (für leit.Angest. z.B. Prokurist)
	Montanmitbestimmungsgesetz

(Montanmitbest.G)

	Landes-, BundespersonalvertretungsG (PersVertrG)  Personalrat (für öff.Verwalt.)
	BetriebsverfassungssG (BetrVG 1952)


2. Wesentliche Unterschiede zwischen BetrVG und MitbestG  (siehe Blätter)

3. Organe der Betriebsverfassung

Betriebsrat (BR)

· gesetzlicher Interessenvertreter  der Belegschaft

· kein Gewerkschaftsorgan

· wichtigstes Organ der Mitbestimmung

· setzt sich aus lauter von den AN gewählten AN zusammen

Sonderformen:

· Gesamt-BR §§ 47ff BetrVG

· 1 Unternehmen mit mehreren Betrieben + jeder Betrieb hat BR=zwingend Gesamt-BR zu bilden!

· Konzern-BR §§ 54 ff Betr VG

· Jugend- und Auszubildendenvertretung §§ 60 ff BetrVG 

Die Betriebsversammlung (BetrVers.) §§ 42-46 Betr.VG

· §42I: die AN des Betriebs versammeln sich, Leiter=Vors. des Betriebsrats, nicht öffentlich

· §43I: einmal pro Kalendervierteljahr zwingend einzuberufen

· §43II:

· Einladung AG unter Mitteilung Tagesordnung

· Rederecht AG

· Bericht AG 1 x pro Jahr über Lage Betrieb

· Forum der Aussprache zw.BR und Belegschaft

· §44I: finden während Arbeitszeit statt, d.h. Lohnanspruch während Zeit der Betr.Vers. + Wegezeit

· §45I: Unterrichtung AN durch BR über betr. Fragen

Wirtschaftsausschuß (WA) §§106 ff BetrVG

· § 106 I: berät den AG in wirtschaftlichen Angelegenheiten und unterrichtet BR darüber, muß bei mehr als 100 AN errichtet werden

· § 106 II: Unterrichtungspflich tAG gegenüber WA bei wirtschaftl. Angelegenheiten

· § 106 III: beispielhafte Aufzählung wirtschaftl. Angelegenheiten

· § 107 I: Besetzung 3-7 Betriebsangehörige, darunter mind 1 BR Mitglied

· § 107 II: Betrimmung durch BR

· § 108 I: soll 1 x im Monat zusammentreten

Einigungsstelle §§ 76, 76 a BetrVG

· innerbetriebliche Schlichtungsstelle zwischen AG und BR 

· wird bei Bedarf gebildet, ausnahmsweise als ständige Eirnichtung durch BV

· Besetzung: 3 Personen: 1 unparteiischer Vorsitzender + 2 Beisitzer (einer aus AG-Seite und einer aus AN-Seite)

· Entscheidung durch Mehrheitsbeschluß

· Kosten trägt AG

Die wesentlichen Aufgaben des BR § 80 I BetrVG 1-7 Aufzählung Aufgaben

· Schutz AN Interessen

· Minderheitenschutz

· Jugendschutz

Wahlverfahren für den BR §§ 7 ff Betr.VG

Aktives Wahlrecht= Wahlberechtigung § 7

wer darf wählen? Alle AN über 18 Jahre

Passives Wahlrecht = Wählbarkeit §8

wer kann gewählt werden?

· alle Wahlberechtigten (AN über 18 Jahre)

· 6 Monate im Betrieb

· Besitz bürgerl. Ehrenrechte (darf nicht durch Richterspruch Wählbarkeit oder Fähigkeit, öff. Ämter zu bekleiden verloren haben)

· geheime und unmittelbare Wahl § 14 I

· regelmäßige Amtszeit: 4 Jahre § 13

· Wahl zwingend alle 4 Jahre in der Zeit vom 1.3. – 31.5. Wahl außerhalb dieser Zeit unwirksam (Ausnahme § 13 II)

· Wahlvorstand: 3 wahlberechtigte AN § 16 I 1, bestellt von altem BR

· Kosten der Wahl trägt AG § 20

· Arbeiter und Angestellte müssen entsprechend ihrem zahlenmäßigen Verhältnis im BR vertreten sein § 10 I

· Gruppenwahl § 14 II: Arbeiter und Angestellte wählen ihre Vertreter getrennt

· Einzelheiten regelt Wahlordnung 

Besondere Rechtsstellung BR Mitglieder

Amt des BR = unentgeltliches Ehrenamt § 37 I

(Bsp.: Schulung (vollzeitige) Brätin, die teilzeitbeschäftigt= nur Lohn für Teilzeit)

Freistellung  §§ 37 II-VII, 38

· soweit zur ordnungsgemäßen Durchführung der Aufgaben erforderlich, ist der Betriebsrat von der Arbeit freizustellen , ohne Minderung des Lohnes!

· In Betrieben ab 300 AN gibt es hauptamtl. BR, diese sind gänzlich von der Arbeit freigestellt, Anzahl richtet sich nach der Betriebsgröße

· Freistellung für Schulungs- und Bildungsveranstaltungen, die Kenntnisse vermitteln, die für die Arbeit des BR erforderlich sind (unbegrenzt), oder die geeignet sind (3 Wochen) = Lohnanspruch für die Zeit der Schulung 

Besonderer Kündigungsschutz

§ 15 KSchG

· ordentliche Kündigung immer ausgeschlossen

· außerord. nur unter Vor des § 103 BetrVG

· Amtserhebung  § 23 Betr.VG , bei grober Verletzung der Amtspflicht Ausschluß aus dem BR, aber Verbleiben als AN im Betrieb

Grundsätze über die Zusammenarbeit von AG und BR

Pflicht zur vertrauensvollen Zusammenarbeit §§ 2 I, 74 I

Fair play, Kooperation statt Konfrontation 

Friedenspflicht § 74II 1+2

Arbeitskampfverbot in betriebsverf.rechtl. Angelegenheiten

Verbot parteipolitischer Betätigung § 74 II 3

im Betrieb, außerhalb erlaubt

Diskriminierungsverbot § 78 Satz 2- BR

Gleichbehandlung § 75 I

Die Beteiligungsrechte des BR

System der Beteiligungsrechte

Es sind nicht alle Beteiligungsrechte von gleicher Intensität, sondern sie sind in ihrer Stärke abgestuft, hinsichtlich ihrer Einwirkungskraft auf die Entscheidungsbefugnis des AG

Zu unterscheiden sind:

1Mitbestimmungsrechte
                                       2Mitwirkungsrechte

Maßnahme des AG ist nur                      (
Maßnahme des AG ist auch

mit Zustimmung des BR wirksam
ohne Zustimmung wirksam,


der BR muss nur in der gesetzlich 


vorgeschrieb. Form beteiligt werden



direkter Einfluss auf Entscheidung         (
kein direkter Einfluss auf

des AG möglich
Entscheidung des AG

Mitbestimmung i.Sv. Mitentscheidung
Widerspruchsrechte

Bsp: § 87 I





Bsp: § 102 III




         Soziale Angelegenheiten


Wdspr. bei ordtl. Kü





Zustimmungsverweigerungsrechte
Beratungsrechte

Bsp: § 99 II





 Bsp: § 92 I 2


        Einstellung





Personalplanung

        Eingruppierung

        Umgruppierung


        Versetzung




Anhörungsrechte








Bsp: § 102 I bei Kü








Informationsrechte








Bsp: § 99 I 2, § 90 I Unterrichtung








Vorschlagsrechte








Bsp: § 92 II Personalplanung

Erläuterungen zu 1(Mitbestimmung):

Mitbestimmung im Sinne v. Mitentscheidung

Die Zustimmung des BR ist Wirksamkeitsvoraussetzung für die Maßnahme des AG.

Der Betriebsrat ist völlig   frei in der Entscheidung, ob er zustimmt oder nicht. AN und AG stehen sich völlig gleichberechtigt gegenüber.

Initiativrecht des BR: kann von sich aus Entscheidung/Regelung verlangen

Vetorecht des BR: kann durch Verweigerung Zustimmung Maßnahme verhindern 

Bsp: §87, 94I, 95I, 98 IV, 112 IV

Zustimmungsverweigerungsrechte

Grundsätzlich ist auch hier die Wirksamkeit der Maßnahme des AG von der Zustimmung des BR abhängig.

Der BR darf hier die Zustimmung nur aus gesetzlich festgelegten Gründen verweigern, ansonsten muß er zustimmen!

Es besteht kein Initiativrecht des BR!

Bsp: §99 personelle Einzelmaßnahmen

Erläuterungen zu 2 (Mitwirkung):

Widerspruchsrechte

Der BR kann Maßnahme des AG widersprechen; ein Widerspruch führt aber nicht zur Unwirksamkeit der Maßnahme des AG.

Der AG kann die geplante Maßnahme trotz Widerspruch durchführen.

Bsp.: § 98 II, 102 III BetrVG

Beratungsrechte

Der AG muß den bR nicht nur informieren und anhören, sondern der Verhandlungsgegenstand muß gemeinsam erörtert werden. Die abschließende Entscheidung bleibt jedoch beim AG, d.h. der AG kann nach der Beratung eine Entscheidung gegen den ausdrückl. Willen des BR treffen.

Bsp: §§ 92 I 2, 96 I 2, 97, 111 S1, 89, 90 S.1 

Anhörungsrechte

Hier muß der AG die Meinung des BR vor der geplanten Maßnahme zur Kenntnis nehmen und sich mit den Anregungen und Einwendungen auseinandersetzen. Nicht nötig ist eine gemeinsame Erörterung.

Bsp: §§ 102 I, 82 I, 85

Unterrichtungs- oder Informationsrechte

Der AG ist nur verpflichtet, den BR über die Angelegenheit zu informieren. Es ist nicht notwendig, dass der AG die Stellungnahme des BR abwartet, bevor er eine Maßnahme durchführt. Die Unterrichtung hat aber rechtzeitig und umfassend zu erfolgen.

Bsp: §§ 89 II2, 90, 92I, 99 I1, 100 II, 105, 106, 111 S1 BetrVG

Vorschlagsrechte

BR kann dem AG zu der vom AG geplanten und initiierten Massnahme, Vorschläge unterbreiten. Der AG hat diese Vorschläge anzuhören und einzubeziehen in seine Überlegungen. Die Entscheidung, ob die Vorschläge des BR in der Maßnahme berücksichtigt werden, liegt allein beim AG

Bsp. §§ 92 II, 98 III BetrVG 

Gebiete der Mitbestimmung (Übersicht)

· Mitbestimmung in sozialen Angelegenheiten § 87 I Nr. 1-11 BetrVG

· Gestaltung von Arbeitsplatz, -ablauf, -umgebung (90/91)

· Mitbestimmung  in personellen Angelegenheiten

· allgemeine Personalmaßnahmen (92-98)

· personelle Einzelmaßnahmen , wie z. B. Einstellung, Eingruppierung Umgruppierung, Versetzung (§§99, 100 BetrVG)

oder Mitbestimmung bei Kündigungen (§) 102 BetrVG

· Mitwirkung in wirtschaftlichen Angelegenheiten (§ 106 ff BetrVG)

Erläuterungen hierzu:

Mitbestimmung in sozialen Angelegenheiten § 87 BetrVG

· Gesetzes und Tarifvorbehalt des § 87 I

Das Beteiligungsrecht steht dem BR nur zu, wenn die Maßnahme, um die es geht, nicht bereits durch Gesetz o. TV geregelt ist – Gesetz und TV haben Vorrang! 

· § 87 I Nr 1-12

Einzelfälle der echten Mitbestimmung, genaueres siehe Blätter

· § 87 II

die fehlende Einigung zwischen AG u. BR kann durch Spruch der Einigungsstelle ersetzt werden. Der Spruch ist für die AG u. BR verbindlich. (§ 76 V)

Mitbestimmung in personellen und wirtschaftlichen Angelegenheiten siehe Blätter

B. Die Betriebsvereinbarung

§§77 II – VI BetrVG

Begriff

· privatrechtlicher Vertrag zw. AG und BR über Angelegenheiten die zur Aufgabe des BR gehören

· durch Vereinbarung geschaffenes  „Gesetz des Betriebes“

Geltungsbereich

gilt für alle AN des Betriebs, nicht für leitende Angestellte

Form § 77 II

· Schriftform (Verstoß : Rechtsfolge: Nichtigkeit des BV)

· von AG + BR zu unterzeichnen

· Aushang im Betrieb an geeigneter Stelle (nur Ordnungsvorschrift, bei Verstoß BV trotzdem wirksam)

Wirkung der BV  § 77 IV

normative Wirkung wie ein Gesetz, d.h. wirken unmittelbar und zwingend für alle AN

Folgen:

· BV gilt auch, wenn im ArbV nicht vereinbart

· BV gilt selbst dann, wenn im ArbV etwas anderes vereinbart

· BV kann nicht durch ArbV außer Kraft gesetzt werden 

Abgrenzung Tarifvertrag – Betriebsvereinbarung

Geltungsbereich:

BV gilt für alle AN des Betriebs

TV gilt nur (unmittelbar) für die gewerkschaftl. organ. AN, aber dafür für alle Betriebe der Sparte

Vertragsparteien

BV: Arbeitgeber und Betriebsrat

TV: Arbeitgeber-Verband und Gewerkschaft

Inhalt: siehe Tarifvorbehalt

Tarifvorbehalt § 77 III 1 BetrVG

· BV = Rechtsquelle im Rang unter TV; deshalb können Betriebsvereinbar. keine Fragen regeln, die von einem TV tatsächlich  geregelt oder üblicherweise von ihm geregelt werden. z.B Normsetzungsbefugnis der TV Parteien  soll nicht ausehölt    werden.Ausnahme: § 77 III 2 BetrVG: Öffnungsklauseln im TV 

Ende der Geltung einer BV

· § 77 V: BV kann mit einer Frist von 3 Monaten gekündigt werden, falls BV ohne feste Laufzeit

· falls BV mit fester laufzeit: BV endet mit Zeitablauf

· endet nicht bei Wechsel des Betriebsinhabers gem § 613 a BGB

Beachte: Nachwirkung einer BV:

Bei BV, die den Sachverhalt regelt, die der Mitbestimmung (im Sinne von Mitentscheidung) unterliegen ( nicht bei BV über Sachverhalte der übrigen Beteiligungsarten!)

Gelten die Regeln der BV auch nach Ablauf der BV weiter, und zwar solange bis sie durch eine andere Vereinbarung ersetzt werden.

Arten

a) freiwillige Betriebsvereinbarung  und b) erzwingbare BV

freiwillige BV

BV über Sachverhalt aller übrigen Beteiligungsrechte (Zustimmungs-/MitwirkungsR)

§ 76 IV: Einigungsstelle wird nur auf Antrag beider Parteien (AG + BR) tätig

Spruch Einigungsstelle nur bindend, wenn BR u. AG sich diesem unterwwerfen oder ihn annehmen!

erzwingbare BV

BV  über SV der Mitbestimmung im Sinne von Mitentscheidung

§ 76V: Einigungsstelle wird auf Antrag einer Partei (AG oder BR) tätig!

Spruch Einigungsstelle ersetzt fehlende Einigung AG – BR  bindend für beide
Tarifvertragsrecht (Gliederung)

1.
Koalitionsfreiheit u. Tarifautonomie

2.
Rechtsgrundlagen

3.
Definition TV – Bestandteile TV - Inhalt


- schuldrechtlicher Teil


- normativer Teil

4.
Funktion des TV

5.
Form des TV

6.
Beginn u. Ende des TV

7.
Geltungsbereich des TV


- zeitlich


- persönlich


- räumlich


- sachlich

8. 
Parteien des TV § 2 I TVG

a) Tariffähigkeit

b) Tarifzuständigkeit

9.
Die wichtigsten Arten von TVen

a) Lohn – TV

b) Rahmen – TV

c) Mantel – TV

10.
Tarifbindung

a) Grundsatz: nur die Mitglieder der TV – Parteien

b) Ausnahme 1

c) Ausnahme 2

11.
Allgemeinverbindlicherklärung von TVen § 5 TVG

a) Voraussetzungen

b) Folge

c) Sinn u. Zweck

12. 
Unabdingbarkeit von TV - Normen

a) TV = Mindestleistung

b) Abweichung vom TV

1. Koalitionsfreiheit u. Tarifautonomie





   Koalitionsfreiheit



     ( in Art. 9 III GG verankert + garantiert )

„positive“
„negative“
=das Recht, eine
= das Recht,

- Koalition zu gründen
- aus der Koalition 

- ihr beizutreten
  auszutreten

- in ihr zu bleiben
- ihr fernzubleiben

- an ihrem typischen

  Aktivitäten teilzunehmen


Koalition =  Zusammenschluss von AGen oder ANen zur Wahrung oder 

Förderung ihrer Interessen bei der Gestaltung von Arbeits- und Wirtschaftsbedingungen

z.B.: Gewerkschaften, AG – Verbände

Tarifautonomie:  Recht der TV – Parteien, Löhne und sonstige   Arbeitsbedingungen ( z.B. Urlaub ) in eigener
Verantwortung u. im Wesentlichen frei von staatl. Einflussnahme durch Kollektivvereinbarungen selbst zu regeln

2.Rechtsgrundlage für den TV

- Tarifvertragsgesetz ( = TVG )

- VO über Durchführung des TVG

3.Def. / Bestandteile TV / Inhalt TV


Der TV ist ein von tariffähigen Parteien abgeschlossner privatrechtlicher Vertrag

zur Regelung der
zur Festlegung

Rechte u. Pflichten       u.
Rechts
normen,

der TV – Parteien
insbesondere über:


- Inhalt


- Abschluss        des Arbeitsverhältnisses


- Beendigung


- betriebsverf.rechtl. Vorschriften

schuldrechtlicher Teil
normativer Teil

bindet nur die TV – Parteien
wirkt zwingend u. unmittelbar auf

untereinander
die ArbVerh. der Tarifgebundenen

( Mitglieder der TV – Parteien )

ungeschriebener Teil:
geschriebener Teil

- Rechte u. Pflichten werden

  in TV „hineingelesen“

Friedenspflicht:
Inhalt des tarifgebundene
= Pflicht während der
Arbeitsverh.:

Laufzeit eines TV von

Arbeitskampfmaßnahmen
wie z.B.:

keinen Gebrauch zu
- Art u. Höhe der Entlohnung

machen
- Sonderzuwendungen


  ( Weihnachtsgeld, VWL )

Durchführungspflicht:
- Urlaub

=Pflicht, die Mitglieder über
- Arbeitszeit

neue Tarifbestimmungen zu
- Kündigungsvoraussetzungen

unterrichten
- Kündigungsfristen

Einwirkungspflicht:

=Pflicht, die Mitglieder zur

Einhaltung des TV anzuhalten

4.Funktionen des TV

a) Schutzfunktion

Der TV soll den einzelnen AN davor schützen, dass der wirtschaftlich
stärkere AG bei der Festlegung der Arbeitsbedingungen einseitig seine

Forderung durchsetzt.

=> TV dient der Wahrung der Chancengleichheit zw. AN- u. AG- Seite

b) Ordnungsfunktion

TVe führen zu einer Typisierung der ArbVe, zu einer Überschaubarkeit der
Personalkosten, und damit zu einer autonomen Ordnung des Arbeitslebens.

c) Friedensfunktion
Der TV schließt während seiner Laufzeit

(1.) Arbeitskämpfe und

(2.) neue Forderungen hinsichtlich der in ihm geregelten Gegenstände aus.

5.Form des TV

a) Schriftform § 1 II TVG

=> von beiden Vertragsparteien eigenhändig unterschriebene 

     Vertragsurkunde

b) Auslegen im Betrieb § 8 TVG

=> an geeigneter Stelle im Betrieb, so dass jeder AN jederzeit die

      Möglichkeit hat, den TV einzusehen;

      ( ob der AN von dieser Möglichkeit tatsächlich 

         Gebrauch macht, ist unerheblich )

c) Eintragung im Tarifregister § 6 TVG

Beim Bundesministerium für Arbeit




Beachte: 
nur a) und b) sind Wirksamkeits-







voraussetzungen für den TV !


         

6.Beginn und Ende des TV

schuldrechtl. Teil
normativer Teil

Beginn:
Beginn:

Mit schriftl. Abschluss TV
Wirkung beginnt erst an dem im TV


festgelegten Zeitpunkt

Ende:
Ende:

-Zeitablauf
Die Rechtsnormen des TV wirken

 ( bei befristetem TV )
auch nach Ende des TV weiter,

-Kündigung

 ( bei unbefristetem TV )
außer:

-Aufhebung des TV
eine andere TV – Regelung ersetzt


den TV ( § 4 V TVG )

Die Geltung dieses Teils ist
oder
geknüpft an die Dauer des TV!
die Nachwirkung wurde ausgeschlossen

7.Geltungsbereich TV

a) zeitlich

= Laufzeit TV       siehe 6.!

b) persönlich

entscheidend ist die Zugehörigkeit zu den vertragsschließenden Verbänden

( § 3 I TVG )

=>
nur der AN, der Mitglied einer vertragsschließenden Gewerkschaft ist, hat bei tarifgebundenem AG (d.h. Mitglied des AG-Verbandes) einen unmittelbaren Anspruch auf den Lohn aus dem TV


Tarifbindung liegt also nur vor, wenn beide, AN und AG, Mitglied der Gewerkschaft bzw. des Arbeitgeberverbandes sind!!!!!!!!!!!!!

=>
Waren AN u. AG bei Abschluss des TV tarifgebunden, bleiben sie es bis zum Ende des TV ( § 3 III TVG ).
Ein Austritt aus AG – bzw. AN – Verband hebt die Tarifgebundenheit nicht auf, solange der geltende TV noch nicht abgelaufen ist.

d) Räumlich

- entscheidend ist Inhalt TV

- für welches Gebiet ( Ort, Bezirk, Bundesland ... )

  wurde seine Geltung vereinbart ?

- maßgeblich ist der Ort der Erbringung der Arbeitsleistung

  ( bei Montagearbeit -> Betriebssitz )

e) sachlich

Bestimmt sich danach, welcher Wirtschaftzweig vom TV erfasst wird und


ob der Betrieb zu den betreffenden Wirtschaftszweig gehört.


Abzustellen ist dabei auf die im Betrieb überwiegend ausgeübte Tätigkeit


= die „prägende“ Tätigkeit des Betriebes


z.B.: Ein Maurer in einem Chemiebetrieb unterliegt dem Chemietarif!

8. Parteien des TV 

a) Voraussetzung 1:  
Tariffähigkeit § 2 TVG 

d.h. wem ist es erlaubt, wirksam Tarifverträge                          abzuschließen?

                                            Dies dürfen auf

AN – Seite:


AG – Seite:
      Gewerkschaften 

     AG – Verbände



    ( Verbandstarifvertrag )



    einzelne AG



   ( Firmen-, Werk-, Haus- TV )

u. deren Spitzenorganisationen

   u. deren Spitzenorganisationen
( = Zusammenschlüsse von

   ( = Zusammenschlüsse von

         Gewerkschaften ) § 12 TVG
      
   AG – Verbänden ) § 12 TVG

b) Voraussetzung 2:     Tarifzuständigkeit

TV – Parteien können nur innerhalb ihres satzungsmäßig festgelegten
Geschäftsbereiches TVe schließen !

9. Die wichtigsten Arten von TVen 

a) Lohn – TV

=> Festlegung der Höhe des Entgelts
(Laufzeit durchschnittl. 1 Jahr)

b) Rahmen – TV

 
=> Festlegung der verschiedenen Lohngruppen
Arbeiter    
=> zw. 5 und 7 Lohngruppen

Angestellte
=> zw. 5 und 6 Gehaltsgruppen

Meister     
=>  zw. 3 und 4 Meistergruppen

(Laufzeit  durchschnittl. 3 Jahre,    



   immer längere Laufzeit) 

c) Mantel – TV 


=> Festlegung der Arbeitsbedingungen


z.B.: Arbeitszeit, Urlaub, Kündigungsfristen, 

                Probezeit, Zuschläge, Akkordbedingungen


(Laufzeit  durchschnittl. 3 Jahre)                                             

10.Tarifbindung


Wer ist an die TVe  gebunden?

a) Grundsatz:

An den TV sind nur

- die TV – Parteien selbst ( AG,AG – Verband, Gewerkschaft )

- und deren Mitglieder gebunden.

!!! d.h. der TV gilt nur, wenn AG und AN organisiert sind !!!

b) Ausnahme 1:

Betriebsverfassungsrechtliche / betriebliche Regelungen ( § 3 II TVG )

gelten für alle AN des Betriebs, also auch

für die Außenseiter ( = AN, die nicht Mitglied einer Gewerkschaft sind ),

falls der AN tarifgebunden ist.

Grund: Regelung kann nur einheitlich für den ganzen Betrieb getroffen

            werden.



z.B.: Festlegung der wöchentl. Arbeitszeit


c) Ausnahme 2:  Allgemeinverbindlich erklärte TVe 

Siehe  Nr. 11. !!

d) Ausnahme 3:

Die Geltung des Tarifvertrages ist im Arbeitsvertrag 

vereinbart.

11.Allgemeinverbindlicherklärung von TVen 
§ 5 TVG

a) Voraussetzungen

- Allgemeinverbindlicherklärung durch den Bundesarbeitsminister

- Einvernehmen mit einem Ausschuss, der aus je 3 Vertretern der

  Spitzenorganisationen der AG und AN besteht

- Antrag einer der beiden TV - Parteien

b) Folge


Der TV gilt jetzt für organisiert und nichtorganisierte AN und AG!!!!!

c) Sinn und Zweck


Es soll dem entgegengewirkt werden, dass der AG nur noch 


Nichtorganisierte einstellt, um dem Tarifanspruch zu entgehen,


u. langfristig organisierte AN durch nichtorganisierte AN 

verdrängt werden.

12.Unabdingbarkeit von TV – Normen

a) TV – Regelungen sind Mindestleistungen!!!

b) Wie kann man vom TV abweichen ?

1)     durch Arbeitsvertrag:

(a) Abweichung zugunsten des AN:

      => immer möglich;

      
( TV legt nur Mindestleistung fest; keine Öffnungsklausel nötig;

        
Günstigkeitsprinzip gilt ! )

(b) Abweichung zuungunsten des AN:

      Grds: 
nicht möglich;


 Ausn: 
wenn TV dies ausdrücklich in einer Öffnungsklausel erlaubt

2)
durch BV:


(a) Grds: 

überhaupt nicht



Begründg.: 
Tarifvorbehalt § 77 III BetrVG;

                  
Günstigkeitsprinzip gilt nicht!

(b) Ausn: 

wenn eine Öffnungsklausel im TV, die Abweichung



    

durch BV ausdrücklich erlaubt!

Tarifautonomie

a) Def.

=Befugnis der Sozialpartner, TVe auszuhandeln u. zu kündigen.

=Befugnis, TVe mit beliebigen Inhalt abzuschließen u. zu kündigen,
  ohne dass ein Dritter mitreden kann

b) Grenzen d. Tarifautonomie 

Diese zeigen sich in der Zul. bzw. Unzul. verschiedener Klauseln in TVen:

- Ausschlussklauseln

d.h. tarifl. Ansprüche müssen innerhalb einer best. angemessenen tarifl. Frist geltend gemacht werden, sonst verfällt der Anspruch

=> zul. gem. § 4 IV 3 TVG
      

(in der Praxis häufig)


- Organisations – u. Absperrungsklauseln



AG soll gezwungen werden nur Gewerksch.mitgl. zu beschäftigen.




=> unzul. wegen Verstoß geg. neg. Koalitionsfreiheit

arg: 
 AN würde mittelbar zum Beitritt zu einer Gewerkschaft gezwungen, um einen Arbeitsplatz zu bekommen



- Effektivklauseln

Ziel: bisher bezahlte übertarifl. Zulagen (z.B.) sollen Lohnbestandteil werden u. deshalb von d. Parteien nicht mehr herabgesetzt werden können




=>unzul. weg. Verstoß geg. Gleichheitssatz gem.  Art 3 GG

arg:  Es würden im Tarifgebiet bei gleicher Arbeit    unterschiedl. Tariflöhne zustande kommen 


- Differenzierungsklauseln

Ziel: tarifgeb. AN sollen zu günstigeren Arb.bedingen. als nicht tarifgeb. AN beschäftigt werden.




=>unzul. wegen Beieinträachtigung der neg. Koalitionsfreiheit

arg: AN würde mittelbar zu Beitritt zu Gewerkschaft gezwungen, um auch zu günst. Arb.bedingen. arbeiten zu können(läuft dem Sinn des TV zuwider, der den schwächeren AN vor dem wirtsch. stärkeren AG schützen soll!)

Arbeitskampf

1.
Begriff des Arbeitskampfes


Arbeitskampf bedeutet, dass AG – oder AN – Seite durch Maßnahmen        ( Streik, Aussperrung ) die andere Seite bewusst unter wirtschaftlichen Druck setzt,


um ein bestimmtes tarifbezogenes Ziel ( = Verbesserung der Arbeitsbedingungen ) zu erreichen.

2.
Ursache des Arbeitskampfes


Interessenkonflikt zw. AG – und AN – Seite


AG möchte: Arbeitsbedingungen frei gestalten ( günstig ! );


AN möchte: Minderung Reallöhne verhindern 

( Inflation,  Lebenshaltungskosten )

3.
Rechtsgrundlage:


- Arbeitskampf ist gesetzlich nicht geregelt, sondern RichterR;

- aus Art. 9 III GG folgt die verfassungsrechtl. Garantie der Streikfreiheit

4.
Schlichtungsverfahren


- ein dem Arbeitskampf vorgeschaltetes Verfahren


- Aufgabe:


  Ausgleich der Interessengegensätze und Vermeidung des Ausbruchs eines 

  Arbeitskampfes, oder seine Beilegung,


  wenn die Verhandlungen der TV – Parteien um den Abschluss eines

  neuen TV ohne Ergebnis geblieben sind.

- Arten:

  1.vereinbarte Schlichtung

2. staatliche Schlichtung

Besonderes Schlichtungsab-
gem KontrollratsG Nr. 35 vom

kommen der TV- Parteien
20.08.1947


Wenn:


- tarifliche Schlichtung nicht vorgesehen

              

        o.- sich beide TV- Parteien an die staatliche

  Stelle wenden







        o.- die vereinbarte Schlichtung erfolglos


und


beide TV – Parteien die staatl. Stelle anrufen

Falls keine Einigung im Schlichtungsverfahren, Anrufung des

staatlichen Schlichtungsausschusses

Vor: Zustimmung beider TV – Parteien!

Spruch Ausschuss nur bindend, wenn beide TV – Parteien ihn annehmen.

5. Arbeitskampfmittel

auf AN – Seite:

auf AG – Seite:

für beide Seiten:

Streik



Aussperrung


Boykott

a) Boykott

Ablehnung von Vertragsschlüssen mit der Gegenseite

b) Streik

aa) Definition
Streik ist die von einer größeren Anzahl von AN planmäßig und gemeinschaftlich durchgeführte Arbeitseinstellung zur Erreichung eines bestimmten tarifbezogenen Zieles. 

bb) Streikarten

- Generalstreik:
Durch Arbeitsniederlegung sämtlicher AN kommt die 





Wirtschaft zum Erliegen.

- Vollstreik: 

Alle AN im umkämpften Tarifgebiet legen die Arbeit 





nieder:





Verbands-TV: alle AN des Wirtschaftszweiges streiken





Haus-TV:        alle AN des Betriebes streiken

- Teil- oder Schwerpunktstreik:




Bestreikung bestimmter Schlüsselbetriebe im 





umkämpften Tarifgebiet

- Warnstreik: 

Die AN legen nach Ablauf der tariflichen Friedenszeit, 



aber vor Scheitern der Tarifverhandlungen kurzzeitig 




die Arbeit nieder.

cc) Voraussetzungen eines rechtmäßigen Streiks

- tariffähige Partei als Träger des Streikes (=Gewerkschaft).


Andernfalls handelt es sich um einen sog. wilden Streik, der rechtwidrig


ist.

- tarifbezogenes Kampfziel:


Der Streik muss sich auf ein Ziel beziehen, das zulässiger Gegenstand 


eines TV sein kann.

- Verhältnismäßigkeit:


Vor dem Aufruf zum Streik müssen alle zumutbaren Verhandlungs-


möglichkeiten ausgeschöpft worden sein. 


Ist tarifvertraglich ein Schlichtungsverfahren vorgesehen, so muss dieses


Zunächst durchgeführt werden.

- Einhaltung der tarifvertraglichen Friedenpflicht für die Laufzeit des 


Tarifvertrages.

dd) Rechtsfolgen eines rechtmäßigen Streikes:

Die Beteiligung an einem rechtmäßigen Streik suspendiert das Arbeitsverhältnis:

Die beiderseitigen Hauptpflichten (Arbeits- und Vergütungspflicht) ruhen für die Dauer des Streikes.

Die Nebenpflichten bestehen weiter (Pflicht zu Notarbeiten, um die Produktionmittel nicht zu beschädigen!).

Nach Ende des Streikes leben die Hauptpflichten wieder auf.

ee) Rechtsfolgen eines rechtswidrigen Streikes

- fristlose Kündigung des AN nach vorheriger Abmahnung

- Schadensersatzpflicht des AN bei Verschulden des AN

- Schadensersatzpflicht der Gewerkschaft

ff) Fernwirkung des Streiks

Soweit ein Streik zur Störung von Unternehmen führt, die nicht unmittelbar von dem Arbeitskampf betroffen sind, aber mit dem bestreikten Unternehmen zusammenarbeiten, gelten auch für diese Betriebe die Sonderregelungen des Arbeitskampfrechts.

Wenn durch die Fernwirkung die Kampfparität (=das Kampfgleichgewicht) beeinträchtigt wird, verlieren die AN auch in den nicht bestreikten Betrieben ihren Lohnanspruch.

Andernfalls könnten die Gewerkschaften sich auf die Bestreikung von Schlüsselbetrieben (Zulieferfirmen) beschränken.

Dann wäre die Kampfparität erheblich gestört:

- Die AG: 

hätten einen Produktionsausfall in den Schlüsselbetrieben und  den anderen dadurch lahmgelegten Betrieben, wobei sie für die zweitgenannten Betriebe auch noch den vollen Lohn zahlen mussten, obwohl die AN nicht arbeiten können.

- Die Gewerkschaften: 
müssten nur Streikunterstützung in den Schlüsselbetrieben zahlen, in den anderen lahmgelegten nichtbestreikten Betrieben nicht.

Wegen dieses Ungleichgewichtes gibt es die Lehre von der Fernwirkung des Streikes:

- Die AN verlieren ihren Lohnanspruch in den bestreikten und lahmgelegten, nichtbestreikten Betrieben.

- Die Gewerkschaft muss Streikunterstützung für die AN der bestreikten und lahmgelegten nichtbestreikten Betriebe zahlen.

Damit ist das Kampfgleichgewicht wieder hergestellt.

c) Aussperrung 

aa) Definition

Aussperrung ist die von einem AG oder von mehreren AGern planmäßig vorgenommene Nichtzulassung einer Mehrzahl von ANern zur Arbeit unter Verweigerung der Entgeltzahlung zur Erreichung eines bestimmten Zieles, das regelmäßig in der Abkürzung des Streiks liegt.

bb) Arten und Rechtsfolgen der Aussperrung

Angriffsaussperrung



Abwehraussperrung

AG eröffnet den Arbeitskampf und 

Reaktion des AG auf einen

will den Abbau von tariflichen


rechtmäßigen oder rechts-

Leistungen erzwingen



widrigen Streik

Aussperrung mit suspendierender

Aussperrung mit auflösender 

Wirkung





Wirkung
(Normalfall)




(Ausnahme)

· beiderseitige Hauptpflichten 

- Arbeitsverhältnis wird beendet;

ruhen;




   (Wirkung wie Kündigung) 

Nebenpflichten bestehen weiter;


· Nach Ende des Arbeitskampfes 

- Nach Ende des Arbeitskampfes 

Leben die Hauptpflichten wieder

   bleibt ArbV beendet;

auf.    





   aber Wiedereinstellungsanspruch









   siehe 6. !!!











- nur zulässig als Abwehr-









   aussperrung









- nicht zulässig bei Personen mit









   bes. Kü-Schutz

Dies sind gleichzeitig die Rechtfolgen einer rechtmäßigen Aussperrung!

Die Rechtsfolgen einer Rechtwidrigen Aussperrung:

Annahmeverzug des AG gem. § 615 BGB;

d.h. Lohnzahlungspflicht für die Zeit der Aussperrung!

cc)Vor. einer rechtmäßigen Abwehraussperrung


- Störung der Kampfparität durch  den  Streik


ist noch nicht durch Streik selbst gegeben;


tritt erst ein, wenn nur einzelne AG eines TV – schließenden AG – Verbandes bestreikt werden; 

( Teil – o. Schwerpunktstreit )


weil diese AG dann die gesamten Lasten des Streiks tragen müssen,


während die unbestreikten Betriebe Marktanteile hinzugewinnen können


- Beschränkung der Aussperrung auf das Tarifgebiet


- Beschränkung hinsichtl. Der Anzahl der ausgesperrten AN


  und der Personen der Ausgesperrten

- Hinsichtl. des Umfangs dürfen von Streik oder Aussperrung   höchstens 50% der AN betroffen sein,

d.h. es dürfen nur höchstens 50% der AN streiken oder ausgesperrt sein.




Bsp.:  Streik 20% =>Aussperrung 20%



       

Streik 30% =>Aussperrung 30%
    

- gezielte Aussperrung von nur Gewerkschaftsmitgliedern





=> weg. Verstoß geg. die positive Koalitionsfreiheit unzul.

(Hindernis bei Beitritt zur Gewerkschaft, weil die org. AN  eher mit Aussperrung rechnen müssen )




- Ausgesperrt werden kann jeder AN


 


 d.h. => organisierte u. nicht organisierte ! 

6.
Die Wiedereinstellungsklausel bei auflösender Aussperrung
- wenn überhaupt, dann nur ausnahmsweise zul.

als Reaktion auf rechtswidrigen Streik

- Rechtsfolge: Beendigung des ArbVerh 

- Nach Beendigung des Arbeitskampfes ist der AG nur zur Wiederaufn.
   von Verhandlungen über die Wiedereinstellung der ausgesperrten AN 

   verpflichtet.

   Jedoch führt das Gebot der Vhmk hier dazu,

   dass der AG die Wiedereinstellung nur ausn.weise ablehnen darf,

   wenn es hierfür wichtige Gründe gibt.

   (z.B: bes. Pflichtverl. AN, Arbeitsplatz besetzt)

- Enthält der TV eine Wiedereinstellungsklausel:
  TV: „Im Falle einer auflösd. Aussperrung hat der AG den AN nach 

           Beendigung des Arb.kampfes wiedereinzustellen.“

  So kann der AN seine Wiedereinstellung immer gerichtl. durchsetzen.

  => Rechtsanspruch auf Wiedereinstellung!
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